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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2003 Ausgegeben am 12. August 2003 Teil I 

60. Bundesgesetz: Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 (22. KFG-Novelle) und der 4. Kraftfahr-
gesetz-Novelle 
(NR: GP XXII RV 23 AB 84 S. 29. BR: 6801 AB 6809 S. 700.) 
[CELEX-Nr.: 32000L0030] 

 

60. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 (22. KFG-Novelle) und die 4. Kraft-
fahrgesetz-Novelle geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
22. KFG-Novelle 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 132/2002, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 7a lautet der erste Satz: 
„Bei Kraftwagen mit Anhängern darf die Summe der Gesamtgewichte sowie die Summe der Achslasten 
38 000 kg, im Vorlauf- und Nachlaufverkehr mit kranbaren Sattelanhängern 39 000 kg und mit Contai-
nern und Wechselaufbauten 42 000 kg und beim Transport von Rundholz aus dem Wald bis zum nächst-
gelegenen technisch geeigneten Verladebahnhof oder Verarbeitungsbetrieb, höchstens jedoch 100 km 
Luftlinie, wenn beide Fahrzeuge jeweils mehr als zwei Achsen haben, 42 000 kg nicht überschreiten.“ 

1a. § 11 Abs. 9 lautet: 
„(9) Für die entnommene Probe gebührt keine Entschädigung. Die Selbstkosten für Probenahme und 

Untersuchung der Probe werden bei seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft oder von diesem herangezogenen Sachverständigen entnommenen Proben 
dem beprobten Erzeuger oder Importeur, der beprobten Tankstelle oder dem beprobten Beförderer von 
Kraftstoffen in Rechnung gestellt. Im Falle des Nichtentsprechens der Probe ist eine ausreichende Refe-
renzmenge der gezogenen Probe bis drei Monate nach der Verständigung über das Nichtentsprechen für 
den Beprobten zur Durchführung von weiteren Untersuchungen beim durch das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft herangezogenen Sachverständigen erhältlich.“ 

2. § 18 Abs. 1 lautet: 
„(1) Mehrspurige Fahrzeuge, abgesehen von den in § 15 geregelten Fahrzeugen und ausgenommen 

die Fälle des Abs. 2 müssen hinten mit zwei, Fahrzeuge der Klasse M1 mit drei Bremsleuchten ausgestat-
tet sein. Die Anbringung einer zusätzlichen mittleren hochgesetzten Bremsleuchte oder eines Paares zu-
sätzlicher hochgesetzter Bremsleuchten ist zulässig, sofern nicht schon eine dritte, mittlere Bremsleuchte 
vorhanden ist. Bremsleuchten sind Leuchten, mit denen beim Betätigen der Betriebsbremsanlage (§ 6 
Abs. 3), bei Anhängern der Betriebsbremsanlage des Zugfahrzeuges, rotes Licht ausgestrahlt wird 
(Bremslicht). Dieses Licht muss sich vom Schlusslicht (§ 14 Abs. 4) durch größere Lichtstärke deutlich 
unterscheiden.“ 

2a. § 20 Abs. 1 lit. d lautet: 
 „d) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes bestimmt 

sind, bei Fahrzeugen, die im Bereich des militärischen Eigenschutzes sowie der Militärstreife zur 
Verwendung kommen oder zur Verwendung von Organen der Zollwache bestimmt sind, bei 
Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugen des Rettungsdienstes im Besitz von Gebietskörperschaften 
oder des österreichischen Roten Kreuzes, bei Fahrzeugen, die für die Entstörung von Richtfunk- 
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und Koaxialkabelanlagen der BOS-Netze (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktio-
nen) bestimmt sind, sowie bei Fahrzeugen, die von gemäß § 97 Abs. 2 StVO beeideten Straßen-
aufsichtsorganen zur Begleitung von Sondertransporten verwendet werden, sofern die Verwen-
dung von Blaulicht im Bescheid gemäß § 39, § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 oder § 104 Abs. 9 als 
Auflage zur Transportabsicherung vorgeschrieben wurde, für die Dauer dieser Transportbeglei-
tung, Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem Licht;“ 

3. § 27 Abs. 2 lautet: 
„(2) An Omnibussen, Lastkraftwagen und Zugmaschinen und an Anhängern außer Wohnanhängern 

müssen an der rechten Außenseite vollständig sichtbar und dauernd gut lesbar und unverwischbar das 
Eigengewicht, das höchste zulässige Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen Achslasten, bei Lastkraft-
wagen und Anhängern außerdem die höchste zulässige Nutzlast angeschrieben sein. Bei Anhängern der 
Klassen O1 und O2 und bei Sattelzugfahrzeugen kann für das höchste zulässige Gesamtgewicht auch eine 
bestimmte Bandbreite angegeben werden.“ 

4. § 28 Abs. 3 lautet: 
„(3) Bei der Genehmigung sind festzusetzen: 

 1. das höchste zulässige Gesamtgewicht, bei Sattelzugfahrzeugen und Sattelanhängern auch die 
höchste zulässige Sattellast, 

 2. die höchsten zulässigen Achslasten, 
 3. die größte Anzahl der Personen, die mit dem Fahrzeug und die auf jeder einzelnen Sitzbank be-

fördert werden dürfen, 
 4. soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, Bedingungen, 

die zur Gültigkeit der Genehmigung erfüllt sein müssen, oder Auflagen, die zur Gültigkeit der 
Genehmigung bei der Zulassung zum Verkehr vorgeschrieben sein müssen. 

Das in Z 1 angeführte höchste zulässige Gesamtgewicht und die höchste zulässige Sattellast sowie die in 
Z 2 angeführten höchsten zulässigen Achslasten sind der Bauart des Fahrzeuges entsprechend festzuset-
zen, höchstens jedoch mit den im § 4 Abs. 7 bis 8 angeführten Werten. Bei Anhängern der Klassen O1 
und O2 und bei Sattelzugfahrzeugen kann für das höchste zulässige Gesamtgewicht auch eine bestimmte 
Bandbreite angegeben werden. Innerhalb dieser Bandbreite wird das jeweils aktuelle höchste zulässige 
Gesamtgewicht von der Behörde oder der Zulassungsstelle auf Antrag festgesetzt und in den Zulassungs-
schein/Zulassungsbescheinigung eingetragen.“ 

5. § 29 Abs. 3 letzter Satz lautet: 
„Bei Fahrzeugen, die auf Grund der in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998 angeführten Vorschriften 
technischen Untersuchungen zu unterziehen und für die Zulassungsbescheinigungen auszustellen sind, hat 
der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie das Gutachten von einem oder mehreren 
Sachverständigen gemäß § 26 GGBG einzuholen.“ 

6. § 29 Abs. 5 letzter Satz lautet: 
„Bei Fahrzeugen gemäß Abs. 3 letzter Satz hat der Spruch auch Angaben zu enthalten, soweit diese auf 
Grund des Ermittlungsverfahrens vorliegen, die in den auf Grund der in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I 
Nr. 145/1998 angeführten Vorschriften auszustellenden Zulassungsbescheinigungen enthalten sein müs-
sen, insbesondere die Fahrzeugbezeichnung(en) und Tankcodierung und die Wirkung der Dauerbremsan-
lage.“ 

7. § 31 Abs. 2 letzter Satz lautet: 
„Bei Fahrzeugen, die auf Grund der in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998 angeführten Vorschriften 
technischen Untersuchungen zu unterziehen und für die Zulassungsbescheinigungen auszustellen sind, hat 
der Landeshauptmann das Gutachten von einem oder mehreren Sachverständigen gemäß § 26 GGBG 
einzuholen.“ 

8. § 31 Abs. 4 zweiter Satz lautet: 
„Bei Fahrzeugen gemäß Abs. 2 letzter Satz hat der Spruch auch Angaben zu enthalten, soweit diese auf 
Grund des Ermittlungsverfahrens vorliegen, die in den auf Grund der in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I 
Nr. 145/1998 angeführten Vorschriften auszustellenden Zulassungsbescheinigungen enthalten sein müs-
sen, insbesondere die Fahrzeugbezeichnung(en) und Tankcodierung und die Wirkung der Dauerbremsan-
lage.“ 
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9. § 33 Abs. 5 letzter Satz lautet: 
„Eintragungen oder Änderungen von Angaben, die in den auf Grund der in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I 
Nr. 145/1998 angeführten Vorschriften auszustellenden Bescheinigungen enthalten sein müssen, dürfen 
auch ohne das Vorliegen von Änderungen am Fahrzeug durchgeführt werden.“ 

10. § 34 samt Überschrift lautet: 

„Ausnahmegenehmigung 
§ 34. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann auf Antrag des Erzeu-

gers, bei ausländischen Erzeugern ihres gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, Typen von Fahrzeugen 
oder von Fahrgestellen, die den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesge-
setzes erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, zum Zwecke der Erprobung, für die Beförderung 
unteilbarer Güter oder wegen anderer besonderer Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet 
werden, gemäß § 29 als Type genehmigen, wenn dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit keine Bedenken bestehen (Ausnahmegenehmigung). 

(2) Der Landeshauptmann kann auf Antrag des Besitzers einzelne Fahrzeuge oder Fahrgestelle, die 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnun-
gen nicht entsprechen, zum Zwecke der Erprobung, für die Beförderung unteilbarer Güter oder wegen 
anderer besonderer Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden (zB historische Fahr-
zeuge), gemäß § 31 einzeln genehmigen, wenn dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit keine Bedenken bestehen (Ausnahmegenehmigung). Der Landeshauptmann kann weiters Aus-
nahmegenehmigungen erteilen, wenn in einem Genehmigungsverfahren die erforderlichen Nachweise im 
Sinne der Richtlinien 70/156/EWG und 2002/24/EG nicht erbracht werden können und wenn vom Stand-
punkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen. Solche Ausnahmen sind aber nur 
jeweils für eine bestimmte Anzahl gleichartiger Fahrzeuge zu erteilen. Bei der Bemessung der Zahl der 
allenfalls zu genehmigenden Fahrzeuge sind die Vorgaben der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften zu berücksichtigen. 

(3) Die Ausnahmegenehmigung ist, soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit oder im Hinblick auf den Ausbauzustand der Straßen und Brücken sowie hinsichtlich der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen der Abs. 1 und 2 geboten ist und unter Bedachtnahme auf das Ziel, dass mit 
diesen Fahrzeugen nicht übermäßig Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursacht werden können, unter den entsprechenden Bedingungen oder Auflagen im Sinne des § 28 
Abs. 3 Z 4 oder allenfalls nur für einen bestimmten Zeitraum zu erteilen. 

(4) Vor Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für historische Kraftfahrzeuge sind deren Erhal-
tungswürdigkeit und deren Erhaltungszustand nachzuweisen. Bei Kraftfahrzeugen, die nicht in die Liste 
der historischen Kraftfahrzeuge eingetragen sind, hat der Beirat für historische Kraftfahrzeuge (§ 131b) 
eine Empfehlung abzugeben. Historische Kraftwagen dürfen nur an 120 Tagen pro Jahr verwendet wer-
den, historische Krafträder nur an 60 Tagen pro Jahr. Über diese Verwendung sind fahrtenbuchartige 
Aufzeichnungen zu führen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

(5) Wenn die Voraussetzungen, unter denen die Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, nicht mehr 
gegeben sind, ist § 28 Abs. 8 und 9 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Zum Zwecke der Erprobung kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
durch Verordnung allgemein Ausnahmen von einzelnen oder allen Bestimmungen der §§ 4 bis 27 für 
bestimmte Fahrzeugkategorien festlegen, sofern dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit keine Bedenken bestehen (Ausnahmeverordnung). Anstelle der Vorschriften der §§ 4 bis 27 
können erforderlichenfalls davon abweichende Bestimmungen in dieser Verordnung festgelegt werden. 
Der zeitliche Geltungsbereich der Ausnahme, der keinesfalls einen Zeitraum von fünf Jahren übersteigen 
darf, ist jedenfalls in der Verordnung festzulegen.“ 

11. § 41 Abs. 3a lautet: 
„(3a) Bei Fahrzeugen gemäß § 29 Abs. 3 letzter Satz oder gemäß § 31 Abs. 2 letzter Satz ist vom 

Landeshauptmann, der die Einzelgenehmigung erteilt hat, oder vom Landeshauptmann, in dessen örtli-
chem Wirkungsbereich der Zulassungsschein ausgestellt werden soll oder ausgestellt worden ist, auf 
Antrag eine Zulassungsbescheinigung gemäß den in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998 angeführten 
Vorschriften auszustellen. Für diese Ausstellung ist eine Verwaltungsabgabe in Höhe von 58 Euro zu 
entrichten.“ 
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12. § 47 Abs. 2a lautet: 
„(2a) Die Behörde hat, sofern nicht eine Auskunftserteilung gemäß § 31a KHVG 1994 in Betracht 

kommt, Privatpersonen auf Anfrage, in der das Kennzeichen, die Motornummer oder die Fahrgestell-
nummer angegeben und ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird, nach Maßgabe der technischen 
und organisatorischen Auswertungsmöglichkeiten Namen und Anschrift des Zulassungsbesitzers be-
kanntzugeben.“ 

12a. § 48a Abs. 3 lautet: 
„(3) Für die Zuweisung oder Reservierung eines Wunschkennzeichens ist eine Abgabe in der Höhe 

von 145 Euro mittels eines zur postalischen Einzahlung geeigneten Beleges oder bar oder mittels Karte 
mit Bankomatfunktion oder Kreditkarte bei der Behörde zu entrichten. Die Behörde hat diese eingenom-
menen Beträge gesammelt zweimal monatlich an den Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds zu ü-
berweisen. Bei Abweisung oder Zurückziehung des Antrages gemäß Abs. 2 ist diese Abgabe zurückzu-
zahlen. Im Falle der Zuweisung ist die erfolgte Einzahlung dieser Abgabe vor Aushändigung der Kenn-
zeichentafeln nachzuweisen. Erfolgt die Einzahlung dieser Abgabe nicht binnen vier Wochen ab Be-
kanntgabe der Reservierung, gilt ein Antrag auf Reservierung als zurückgezogen.“ 

13. Nach § 56 Abs. 1a wird folgender Abs. 1b eingefügt: 
„(1b) Die Behörde hat eine besondere Überprüfung gemäß Abs. 1 hinsichtlich einzelner Fahrzeuge 

auch über Ersuchen einer ausländischen Behörde durchzuführen. Die ersuchende ausländische Behörde 
ist über das Ergebnis der besonderen Überprüfung zu informieren.“ 

14. § 57a Abs. 1 letzte drei Sätze lauten: 
„Bei Fahrzeugen gemäß § 29 Abs. 3 letzter Satz oder gemäß § 31 Abs. 2 letzter Satz ist vom Landes-
hauptmann, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die wiederkehrende Begutachtung durchgeführt worden 
ist, oder vom Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der Zulassungsschein ausgestellt 
worden ist, auf Antrag die Zulassungsbescheinigung neu auszustellen oder zu verlängern. Hierzu hat der 
Landeshauptmann das Gutachten eines Sachverständigen gemäß § 26 GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998 ein-
zuholen. Für diese Ausstellung oder Verlängerung ist eine Verwaltungsabgabe in Höhe von 29 Euro zu 
entrichten.“ 

14a. § 57a Abs. 3 lautet: 

„(3) Die wiederkehrende Begutachtung ist jeweils zum Jahrestag der ersten Zulassung, auch wenn 
diese im Ausland erfolgte, oder zum Jahrestag des von der Behörde festgelegten Zeitpunktes vorzuneh-
men: 
 1. bei Kraftfahrzeugen, ausgenommen solche nach Z 3 und historische Kraftfahrzeuge gemäß Z 4, 

jährlich, 
 2. bei Anhängern, ausgenommen solche nach Z 3, jährlich, 
 3. bei Kraftfahrzeugen der Klasse M1, ausgenommen Taxis, Rettungs- und Krankentransportfahr-

zeuge und bei Zugmaschinen und Motorkarren jeweils mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
mehr als 25 km/h, aber nicht mehr als 40 km/h, bei selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 
Transportkarren jeweils mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h aber nicht mehr 
als 40 km/h und bei Anhängern, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h überschritten wer-
den darf und die 

 a) nur eine Achse oder zwei Achsen mit einem Radstand bis zu 1 m haben und deren höchstes 
zulässiges Gesamtgewicht 1 700 kg nicht überschreitet oder 

 b) landwirtschaftliche Anhänger sind oder 
 c) dazu bestimmt sind, mit Krafträdern, ausgenommen Motorfahrrädern, gezogen zu werden, 

drei Jahre nach der ersten Zulassung, zwei Jahre nach der ersten Begutachtung und ein Jahr nach 
der zweiten und nach jeder weiteren Begutachtung, 

 4. bei historischen Kraftfahrzeugen mit einem Baujahr vor 1960 alle zwei Jahre. Über Antrag des 
Zulassungsbesitzers kann die Zulassungsbehörde einen anderen Tag als den Jahrestag der ersten 
Zulassung als Zeitpunkt für die wiederkehrende Begutachtung festsetzen. Die Begutachtung kann 
– ohne Wirkung für den Zeitpunkt der nächsten Begutachtung – auch in der Zeit vom Beginn des 
dem vorgesehenen Zeitpunkt vorausgehenden Kalendermonates bis zum Ablauf des vierten dar-
auffolgenden Kalendermonates vorgenommen werden. Wurde der Nachweis über den Zeitpunkt 
der Zulassung nicht erbracht, so hat die Behörde den Zeitpunkt der ersten Begutachtung festzu-
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setzen. Als wiederkehrende Begutachtung gilt auch eine Einzelprüfung des Fahrzeuges gemäß 
§ 31 Abs. 3 oder eine besondere Überprüfung gemäß § 56.“ 

15. Nach § 58 Abs. 2 werden folgende Abs. 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 und O4 sind unabhängig ihrer Herkunft von der 
Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder von den ihr zur Verfügung 
stehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes technischen Prüfungen an Ort und Stelle (techni-
schen Unterwegskontrollen) zuzuführen. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Prüfbericht festzuhalten. 
Eine Durchschrift des Prüfberichtes ist dem Lenker auszuhändigen. Die Behörde hat schwerwiegende 
Mängel an einem Nutzfahrzeug, das Eigentum eines Gebietsfremden ist, insbesondere Mängel, auf Grund 
deren die Benutzung des Fahrzeugs vorläufig untersagt wurde, den zuständigen Behörden des Mitglied-
staats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist oder in Verkehr gebracht wurde, auf der Grundlage des Mus-
ters des Prüfberichtes unbeschadet einer verwaltungsstrafrechtlichen Ahndung im Inland zu melden. Die 
Anzahl, Durchführung, Umfang und Dokumentation (Prüfbericht) dieser Prüfungen ist durch Verordnung 
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen. 

(2b) Die Behörde hat die erhobenen Daten zur Anzahl der kontrollierten Nutzfahrzeuge, aufge-
schlüsselt nach Fahrzeugklassen und nach Zulassungsland und unter Angabe der Punkte, die kontrolliert 
und der Mängel, die festgestellt wurden, dem Landeshauptmann mitzuteilen. Der Landeshauptmann hat 
die Berichte für das Bundesland zusammenzufassen und halbjährlich jeweils bis zum 31. August und 
28. Februar einen Bericht über das vorhergehende Halbjahr der Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge zur 
Berichterstattung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.“ 

16. Im § 101 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt und folgende lit. e 
angefügt: 
 „e) die Ladung und auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch geeignete 

Mittel gesichert sind, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und 
der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. Die einzel-
nen Teile einer Ladung müssen so verstaut und durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass 
sie ihre Lage zueinander sowie zu den Wänden des Fahrzeuges nur geringfügig verändern kön-
nen. Die Ladung oder einzelne Teile sind erforderlichenfalls zB durch Zurrgurte, Klemmbalken, 
Transportschutzkissen, rutschhemmende Unterlagen oder Kombinationen geeigneter Ladungssi-
cherungsmittel zu sichern. Eine ausreichende Ladungssicherung liegt auch vor, wenn die gesamte 
Ladefläche in jeder Lage mit Ladegütern vollständig ausgefüllt ist.“ 

17. § 101 Abs. 1a lautet: 
„(1a) Sofern ein von der Person des Lenkers oder des Zulassungsbesitzers verschiedener für die Be-

ladung eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers Anordnungsbefugter vorhanden ist, hat dieser unbeschadet 
der § 102 Abs. 1 und § 103 Abs. 1 dafür zu sorgen, dass Abs. 1 lit. a bis c und e eingehalten wird.“ 

18. § 106 Abs. 4 lautet: 
„(4) Mit Motorrädern und Motorfahrrädern darf außer dem Lenker nur eine weitere Person befördert 

werden. Mit Motorrädern, dreirädrigen Kraftfahrzeugen ohne geschlossenen kabinenartigen Aufbau so-
wie vierrädrigen Kraftfahrzeugen im Sinne der Richtlinie 92/61/EWG ohne geschlossenen kabinenartigen 
Aufbau dürfen nur Personen befördert werden, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben. Mit Motorrä-
dern mit Beiwagen dürfen Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur befördert 
werden, wenn sie mittels geeigneter Kinderrückhalteeinrichtungen, die sicher im Beiwagen befestigt sind, 
oder mittels Sicherheitsgurt entsprechend gesichert befördert werden und wenn die seitlichen Ränder des 
Beiwagens mindestens bis zur Brusthöhe der Kinder reichen und der Beiwagen einen Überrollbügel auf-
weist, oder es sich um einen geschlossenen kabinenartigen Beiwagen handelt. Mit Motorfahrrädern dür-
fen Kinder unter acht Jahren nur auf Kindersitzen gemäß § 26 Abs. 5 befördert werden, die der Größe des 
Kindes entsprechen.“ 

19. § 116 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Berechtigung, als Fahrschullehrer an einer Fahrschule theoretischen und praktischen Unter-

richt zu erteilen, darf nur Personen erteilt werden, bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b und g angeführten 
Voraussetzungen vorliegen und die ein in Österreich gültiges Reifeprüfungszeugnis besitzen oder jeden-
falls während des letzten Jahres und insgesamt mindestens fünf Jahre lang während der letzten acht Jahre 
vor der Einbringung des Antrages als Fahrlehrer tätig waren. § 2 Abs. 1 bis 3 FSG gilt mit der Maßgabe, 
dass die Fahrschullehrerberechtigung für die Klasse C oder D oder die Unterklasse C1 nicht auch die 
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Fahrschullehrerberechtigung für die Klassen B und F umfasst. Bei der Erteilung der Fahrschullehrerbe-
rechtigung sind die Bestimmungen des § 109 über die Gleichwertigkeit der Ausbildung und die Ausdeh-
nung auf weitere Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen sowie die Berücksichtigung von in anderen 
EWR-Vertragsstaaten erworbenen Ausbildungen und Befähigungen sinngemäß anzuwenden.“ 

20. § 117 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Berechtigung, als Fahrlehrer an einer Fahrschule praktischen Fahrunterricht zu erteilen, darf 

nur Personen erteilt werden, die die im § 109 Abs. 1 lit. b und g angeführten Voraussetzungen erfüllen; 
§ 2 Abs. 1 bis 3 FSG gilt mit der Maßgabe, dass die Fahrlehrerberechtigung für die Klasse C oder D oder 
die Unterklasse C1 nicht auch die Fahrlehrerberechtigung für die Klassen B und F umfasst. Die Bestim-
mungen des § 109 Abs. 3 und Abs. 5 bis 9 und § 116 Abs. 2a, 3 und 4 sind auf Fahrlehrer sinngemäß 
anzuwenden. Die Fahrlehrerberechtigung ist zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 
nicht mehr gegeben sind.“ 

21. Im § 131b Abs. 1 wird der Klammerausdruck „(§ 34 Abs. 1a)“ durch den Klammerausdruck „(§ 34 
Abs. 4)“ ersetzt. 

21a. § 132 Abs. 10 lautet: 
„(10) Die Begutachtungsfristen gemäß § 57a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 60/2003, gelten auch für bereits vor dem 1. Oktober 2003 zugelassene Fahrzeuge. Der Zulassungsbe-
sitzer eines Fahrzeuges, für das nunmehr eine längere Frist gilt, als auf der Lochmarkierung der Begut-
achtungsplakette ersichtlich ist, hat die Möglichkeit, bei einer zur Ausfolgung oder Anbringung einer 
Begutachtungsplakette berechtigten Stelle die Ausfolgung oder Anbringung einer gemäß § 57a Abs. 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2003 gelochten Begutachtungsplakette zu verlangen.“ 

22. Nach § 132 Abs. 16 wird folgender Abs. 17 eingefügt: 
„(17) Fahrzeuge der Klasse M1, die bereits vor In-Kraft-Treten des § 18 Abs. 1 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2003 genehmigt worden sind, sind von den Bestimmungen des § 18 
Abs. 1 ausgenommen. Diese müssen aber den bisherigen Bestimmungen entsprechen.“ 

23. Dem § 135 wird folgender Abs. 12 angefügt: 
„(12) § 57a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2003 tritt mit 1. Oktober 2003 

in Kraft.“ 

Artikel 2 
(Änderung der 4. Kraftfahrgesetz-Novelle) 

Das Bundesgesetz vom 30. November 1977, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 
(4. Kraftfahrgesetz-Novelle) und zivilrechtliche Bestimmungen über den Gebrauch von Sturzhelmen 
getroffen werden, BGBl. Nr. 615/1977, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 80/2002, 
wird wie folgt geändert: 

Im Art. IV Abs. 1 lautet der erste Satz: 
„Der Lenker eines 
 1. Kraftrades oder 
 2. eines als Kraftwagen genehmigten Fahrzeuges mit drei Rädern und einem Eigengewicht von 

mehr als 400 kg, oder 
 3. eines vierrädrigen Kraftfahrzeuges mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, das 

insbesondere durch Lenkstange, Bedienungs- und Anzeigeelemente sowie Sitzbank Charakterzü-
ge eines Kraftrades aufweist, 

ausgenommen jeweils Fahrzeuge mit geschlossenem, kabinenartigen Aufbau, sofern durch ein geeignetes, 
technisch gleichwertiges Sicherungssystem (zB spezielles Gurtsystem) ausreichender Schutz geboten ist, 
und eine mit einem solchen Fahrzeug beförderte Person sind je für sich zum bestimmungsgemäßen 
Gebrauch eines Sturzhelmes verpflichtet.“ 

Klestil 

Schüssel  
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